
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan Nr. 97, Kennwort:
" Klein-Berliner-Ring "

I.   Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach
BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 4 bis 5 BauNVO aufgeführten,
ausnahmsweise im allgemeinen Wohngebiet zulässigen
Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. Im
Blockinnenbereich (Hinterlandbebauung) sind alle in § 4
Abs. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen ausgeschlos-
sen.

Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, im allge-
meinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen (die der Ver-
sorgung Gebietes dienenden Läden Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe)
sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise
zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Im Blockrandbereich sind pro Wohngebäude maximal 2
Wohneinheiten zuläsig. Ein Doppelhaus gilt als zwei
Gebäude.

Im Blockinnenbereich (Hinterlandbebauung) ist pro
Wohngebäude maximal 1 Wohneinheit zulässig.

2.2 Die Grundfläche 0,4 darf durch die Grundfläche der in §
19 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauNVO genannten Anlagen um
nicht mehr als 20% überschritten werden.

II.         Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86
BauO NW

3. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung

3.1 Die Höhe des Firstes darf höchstens betragen:

Im Blockrandbereich          9,70 m
Im Blockinnenbereich          8,30 m

Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Maß-
gebend hierfür ist der arithmetisch gemittelte Gelände-
anschnitt an den Außenwänden. Die Gebäudehöhe wird
also durch das arithmetische Mittel aus dem Herausra-
gen der vier Gebäudeecken gebildet.

3.2 Die Dachneigung darf zwischen 15° und 45° betragen.
Nur Sattel- und Pultdächer sind zulässig.

3.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte
der Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Die-
ses Maß gilt auch für Dachflächenfenster.
So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel
der Trauflänge zulässig.

3.4 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sind nicht voll zu ver-
siegeln. Es ist durch Verwendung geeigneter Materialien
eine weitgehende Versickerung des Niederschlagswas-
sers zu ermöglichen.
Zu empfehlen ist die Anwendung von Rasenkammer-
steinen oder Rasenfugenpflaster.

III.        Hinweise

4. Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Daten-
verarbeitungsanlage erstellt. Auskünfte über die geome-
trisch genaue Lage der Straßenbegrenzungslinie erteilt
der Fachbereich Planen und Bauen, Produktbereich
Vermessung.

R E C H T S G R U N D L A G E N

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 27. Juli 2001 (BGBI. I S. 1950)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. März 2002 (BGBI. I S.1193)

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dez. 2003 (GV. NRW. S. 766)

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1997; zuletzt geändert
durch Ratsbeschluss vom 3. Juli 2001


